
 

Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Heppenheim 
 

 
Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses und der Namen 
der gewählten Bewerberinnen und Bewerber für die Wahl zum 
Seniorenbeirat der Kreisstadt Heppenheim am 12. August 2018 
 
 
I. 
Der Wahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 17. August 2018 das 
endgültige Wahlergebnis für die Seniorenbeiratswahl ermittelt und folgende 
Feststellungen getroffen: 
 
1. Zahl der Wahlberechtigten: 5.517 

2. Zahl der Wählerinnen und Wähler: 1.740 

3. Zahl der ungütigen Stimmzettel: 4 

4. Zahl der gültigen Stimmen: 14.154 

 
 
II. 
Die Zahlen der für die Bewerberinnen und Bewerber abgegebenen gültigen 
Stimmen verteilen sich wie folgt: 
 
Anrede Familienname und Rufname Stimmen 

Herr Schnabel, Dieter 2.361 

Herr Gölz, Anton 1.961 

Frau Schäfer, Sylvia 1.826 

Frau Gutschalk, Annerose 1.447 

Frau Hennes, Ingrid 1.207 

Herr Frank, Dieter 1.092 

Herr Semmler, Klaus 959 

Herr Wilms, Friedrich 723 

Frau Cohausz, Rosemarie 652 

Herr Bessinger, Jürgen 637 

Herr Rossa, Peter 534 

Herr Schreyer, Wilhelm 299 

Herr Schopen, Dietrich 249 

Herr Hampe, Heinz 207 



III. 
Es sind folgende Bewerberinnen und Bewerber gewählt: 
 
Anrede Familienname und Rufname 

Herr Schnabel, Dieter 

Herr Gölz, Anton 

Frau Schäfer, Sylvia 

Frau Gutschalk, Annerose 

Frau Hennes, Ingrid 

Herr Frank, Dieter 

Herr Semmler, Klaus 

Herr Wilms, Friedrich 

Frau Cohausz, Rosemarie 

 
 
IV. 
Gegen die Gültigkeit der Wahl kann jede/r Wahlberechtigte binnen einer 
Ausschlussfrist von zwei Wochen nach der öffentlichen Bekanntmachung des 
Wahlergebnisses Einspruch erheben. Der Einspruch einer/es 
Wahlberechtigten, die/der nicht die Verletzung eigener Rechte geltend macht, 
ist nur zulässig, wenn ihn eins vom Hundert der Wahlberechtigten, 
mindestens jedoch fünf Wahlberechtigte unterstützen.  
Der Einspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Wahlleiter, Graben 
15, 64646 Heppenheim, einzureichen und innerhalb der Einspruchsfrist im 
Einzelnen zu begründen; nach Ablauf der Einspruchsfrist können weitere 
Einspruchsgründe nicht mehr geltend gemacht werden. 
 
 
 
Heppenheim, den 20.08.2018 
 
Der Wahlleiter für die Wahl des 
Seniorenbeirats der Kreisstadt Heppenheim 
 
 
 
 
Thomas Ehret 
Magistratsoberrat 


